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BOTSCHAFT 

 
des Synodalrates 

der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern 
 

(vom 25. März 2026) 
 

an die Synode 
 

zum Synodalbeschluss über die Genehmigung der Fusion  
der römisch-katholischen Kirchgemeinden Reussbühl und Luzern 

zur römisch-katholischen Kirchgemeinde Luzern 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Ausgangslage 
 
Die römisch-katholischen Kirchgemeinden Reussbühl und Luzern beantragen die Genehmigung der Fu-
sion auf den 1. Januar 2027. Bereits seit dem 1. Januar 2022 bilden die Pfarreien der Kirchgemeinden 
Luzern, Littau und Reussbühl den gemeinsamen Pastoralraum Stadt Luzern. Ausgehend von dieser be-
währten pastoralen Zusammenarbeit äusserte die Kirchgemeinde Reussbühl wiederholt den Wunsch, mit 
Luzern auch staatskirchenrechtlich zu fusionieren. Die Kirchgemeinde Littau will sich diesem Schritt vorerst 
nicht anschliessen, weshalb Reussbühl und Luzern die bilaterale Fusion im Rahmen eines Vorprojekts 
weiterverfolgt haben. 
 
Die beiden Kirchenräte sehen in der Fusion zahlreiche Vorteile. Als Vorteile werden insbesondere genannt: 
die notwendige Bündelung der Kräfte, Synergieeffekte, die Senkung von Verwaltungskosten, vereinfachte 
Abläufe, der Abbau von Doppelspurigkeiten sowie ein effizienterer Ressourceneinsatz. Die Kirchgemeinde 
Luzern verfügt nach den Erläuterungen der Fusionsbotschaft über eine solide finanzielle Basis; die kleinere 
und finanziell schwächer gestellte Kirchgemeinde Reussbühl kann von den professionellen Strukturen Lu-
zerns profitieren. Die Fusion werde aber nicht nur als strukturelle Massnahme verstanden, sondern auch 
als Ausdruck von Solidarität innerhalb des Pastoralraums. 
 
Die Fusionsbotschaft benennt auch die im Projekt diskutierten Risiken: So könnte ein Teil der bisherigen 
aktiven Mitglieder infolge eines möglichen Verlusts an Nähe und Identität eine grössere Distanz zur neuen 
Kirchgemeinde empfinden; zudem besteht die Gefahr, dass der Eindruck entsteht, Luzern dominiere 
Reussbühl. Der Synodalrat hält fest, dass diese Aspekte im Projekt erkannt wurden, der Fusionsvertrag 
jedoch darauf ausgerichtet ist, die pastoralen Strukturen und Standorte weiterzuführen und so die örtliche 
Verankerung zu wahren.  
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Projektverlauf 
 
Die Abstimmung über den Fusionsvertrag fand gemäss Anordnung der beiden Kirchenräte am Sonntag, 
22. März 2026, statt. Die Vorlage wurde an der Urne deutlich angenommen, mit einem Ja-Anteil von 
94.14 % in Reussbühl und 95.25 % in Luzern. Die Stimmbeteiligung lag bei 28.09 % in Reussbühl bezie-
hungsweise 31.27 % in Luzern. 
 
Seit Mai 2024 bereitete eine paritätisch zusammengesetzte Projektgruppe mit externer Projektleitung die 
Fusion vor. Sie klärte die organisatorischen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der Verei-
nigung. Der Fusionsvertrag wurde von beiden Kirchenräten gemeinsam erarbeitet und verabschiedet. 
Zusätzlich hat der Grosse Kirchenrat der Kirchgemeinde Luzern den Zusammenschluss an seiner Parla-
mentssitzung vom 21. Mai 2025 genehmigt. 
 
Unterstützung Landeskirche 
 
Die Landeskirche begleitete das Fusionsprojekt eng. Die Synodalverwaltung stellte Musterunterlagen und 
Beratung zur Verfügung. Der Fusionsvertrag wurde vom Synodalrat geprüft. 
 
Wesentliche Inhalte des Fusionsvertrags 
 
Gemäss Vertrag vereinigen sich Reussbühl und Luzern auf den 1. Januar 2027 zur römisch-katholischen 
Kirchgemeinde Luzern. Reussbühl wird als übertragende Kirchgemeinde aufgehoben; die vereinigte 
Kirchgemeinde Luzern übernimmt die bisherigen Aufgaben beider Kirchgemeinden. Die beiden Kirchge-
meinden behalten ihre Eigenständigkeit bis zum 31. Dezember 2026; zwischen Beschluss und Inkrafttreten 
gilt eine gegenseitige Treuepflicht. 
 
Die Pfarreien und der Pastoralraum sind von der Fusion nicht betroffen; deren Errichtung und Auflösung 
bleibt in der Zuständigkeit des Bischofs. Die bisherigen Standorte werden in Abhängigkeit von personellen 
und finanziellen Ressourcen im gleichen Rahmen weitergeführt. Die bisherigen Pfarreien bleiben beste-
hen, ebenso die Pfarreiräte. Gottesdienste, Taufen, Erstkommunionen, Firmungen und Abschiedsgottes-
dienste bleiben pastorale Fragen; die seelsorgerischen Leistungen des Pastoralraums werden durch die 
Fusion nicht verändert. Die bisherigen Friedhöfe bleiben bestehen.  
 
Für die vereinigte Kirchgemeinde werden die politischen und administrativen Organe neu bestellt. Auf 
den 1. Januar 2027 wählen die Stimmberechtigten im Verhältniswahlverfahren die 30 Mitglieder des Gros-
sen Kirchenrats für den Rest der Amtsdauer bis 2030; die Neuwahlen finden im Herbst 2026 statt. Gleich-
zeitig werden im Mehrheitswahlverfahren vier Mitglieder des Kirchenrats gewählt; hinzukommt als fünftes 
Mitglied die aus der Mitte der Pfarrer und Gemeindeleitenden gewählte geistliche Vertretung des Pasto-
ralraums. Auch die Neuwahlen der Kommissionen und Delegationen erfolgen auf den 1. Januar 2027. Die 
Amtsübergabe des Kirchenrats Reussbühl an den Kirchenrat Luzern findet in Anwesenheit des Synodal-
verwalters statt. 
 
Für Behörden und Verwaltung werden die bestehenden Büroräumlichkeiten an der Brünigstrasse 20, 
6005 Luzern, genutzt. Die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeitenden der Kirchgemeinde Reussbühl werden 
übernommen, jene der Mitarbeitenden der Kirchgemeinde Luzern weitergeführt. Ab dem 1. Januar 2027 
gilt für alle Mitarbeitenden das Personalrecht der Kirchgemeinde Luzern. Die Aktiven, Passiven und 
Grundstücke der bisherigen Kirchgemeinde Reussbühl gehen auf die vereinigte Kirchgemeinde Luzern 
über. Die bisherigen Unterstützungsleistungen an Vereine und nahestehende Organisationen sollen ko-
ordiniert und im gleichen Umfang weitergeführt werden. 
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Antrag des Synodalrates 
 
Damit die Fusion rechtskräftig wird, ist gemäss § 63 der Kirchenverfassung sowie §§ 70 ff. des Synodalge-
setzes über die römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern die Zustimmung der Synode 
erforderlich. 
 
Der Synodalrat empfiehlt Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auf den 
Synodalbeschluss einzutreten und der Fusion der römisch-katholischen Kirchgemeinden Reussbühl und 
Luzern zur römisch-katholischen Kirchgemeinde Luzern zuzustimmen. 
 
In der Beilage zur Botschaft erhalten Sie: 
 

- Vertrag über die Fusion der römisch-katholischen Kirchgemeinden Reussbühl und Luzern 
 
Im Namen des Synodalrates 
 
 
 
Der Präsident  Der Synodalverwalter 
 
 
 
Thomas Räber     Charly Freitag 
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Synodalbeschluss über die Genehmigung der Fusion der römisch-katholischen Kirchgemeinden 
Reussbühl und Luzern zur Kirchgemeinde Luzern 
 
(vom 6. Mai 2026) 
 
 
Die Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern 
 
 
 
gestützt auf § 63 der Verfassung der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern sowie §§ 70 ff. 
des Kirchgemeindegesetzes, 
auf den Antrag des Synodalrates sowie auf die Berichte und Anträge der Staatskirchenrechtlichen 
Kommission, 
 
 
beschliesst: 
 
 
1. Der Fusion der Kirchgemeinden Reussbühl und Luzern zur Kirchgemeinde Luzern wird zugestimmt. 
 
2. Der Beschluss ist im Kantonsblatt zu veröffentlichen. Er unterliegt dem fakultativen Referendum. 
 
3. Er tritt vorbehältlich des Referendums am 1. Januar 2027 in Kraft. 
 
 
Luzern, 6. Mai 2026 
 
 
 
Im Namen der Synode der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern 
 
 
 
Der Präsident Der Synodalverwalter 
 
 
 
Walter Hofstetter  Charly Freitag 
  


